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 Veröffentlicht am 17.09.1992

Norm

ABGB §427

ABGB §428

ABGB §938 A

ABGB §943

Rechtssatz

Die nur teilweise oder fehlerhafte Bekanntgabe des Losungswortes räumt dem der Bank das Sparbuch

Präsentierenden keine uneingeschränkte Verfügungsmacht über die der Urkunde zugrundeliegende Forderung ein,

weil die Bank in einem solchen Fall nicht zur Auszahlung verp8ichtet bzw. dazu gar nicht ermächtigt ist, muß sie doch

mit allfälligen Regreßansprüchen ihres Vertragspartners rechnen. Die fehlerhaften bzw unvollständige Bekanntgabe

des Losungswortes eines Sparbuches wird daher im allgemeinen nicht zu einer Schenkung der der Urkunde

zugrundeliegenden Forderung führen.
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